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1. Kapitel 

Einleitung 

I. Gegenstand der Arbeit 
 

Der Begriff der coniunctio wird von den römischen Juristen in erbrechtli-
chen Quellen vor allem zur Bezeichnung von Fallgestaltungen gebraucht, 
in denen der Erblasser mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer in einem 
Testament in spezieller Form zu einer Gruppe zusammengefasst (verbun-
den) und den anderen gegenübergestellt hat.1 Wie genau diese Verbindung 
gestaltet sein muss, wird in den Quellen jedoch unterschiedlich beantwor-
tet. In der römischrechtlichen Literatur ist es dementsprechend nicht selten 
zu Missverständnissen in Bezug auf die Frage gekommen, wie die römi-
schen Juristen den Begriff coniunctio verstanden und verwendet haben.2 
Zudem wird das Vorliegen einer solchen Verbindung überwiegend vor 
dem Hintergrund des Anwachsungs- und Kaduzitätsrechts untersucht,3 
obwohl auch Quellen aus anderen Bereichen überliefert sind, die sich mit 
dem Vorliegen oder Nichtvorliegen einer coniunctio in testamentarischen 
Verfügungen beschäftigen. Zur Darstellung der Rechtsfigur coniunctio 
wird daher üblicherweise auf die in dem Paulus-Fragment D. 50.16.142 
(Paulus libro sexto ad legem Iuliam et Papiam) zu findende Definition der 
coniunctio und die dort verwendete Terminologie „coniunctio re et verbis, 
coniunctio re, coniunctio verbis tantum“ zurückgegriffen.4  

_________________________________ 
1 Kaser, RP I, S. 730. 
2 Lohsse, Ius Adcrescendi, S. 9; d’Ors, Re et Verbis, in: Atti Verona III, S. 265 ff. 
3 Vgl. Vaccaro Delogu, L’accrescimento nel diritto ereditario romano, S. 51 ff.; Voci, 

DER I, S. 697, 720, 704, 724, 725, 727 f.; Kaser, RP I, S. 730; Zimmermann, Coniunctio 
verbis tantum in SZ 101 (1984), S. 236 ff.; Lohsse, Ius Adcrescendi, S. 10 ff.; Staffhorst, 
Die Teilnichtigkeit von Rechtsgeschäften im klassischen römischen Recht, S. 158; Kief-
ner, Ut eleganter Papirius Fronto. Metaphern im Römischen, Gemeinen und Bürgerlichen 
Recht: crescere, adcrescere, decrescere, An- und Abwachsen, FS für Otto Sandrock zum 
70. Geb., S. 480. 

4 Vgl. Lohsse, Ius Adcrescendi, S. 9 f. mit Fn. 33 und w.N., u.a.: Gl. Relictus und par-
tis rei ad D. 7.2.1.pr; Mayer, Das Recht der Anwachsung, S. 112; Mühlenbruch, Lehr-
buch des Pandectenrechts, III, S. 519; Thibaut, System des Pandektenrechts II, S. 337 ff.; 
Vangerow II, S. 319; Arndts in: Glück’s Pandekten, Bd. 46, S. 479; Bonfante, Corso di 
diritto romano, Band 6, S. 266; Kaser, RP I, S. 730; Zimmermann, SZ 101 (1984) 
S. 243 ff. 
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Problematisch ist hierbei nicht nur, dass es sich bei Paul. D. 50.16.142 
um ein Fragment aus dem speziellen Bereich des Anwachsungs- und Ka-
duzitätsrechts handelt, sondern auch, dass das Fragment aus der Spätklas-
sik stammt und nicht ausgeschlossen werden kann, dass es einen zeitlichen 
Wandel im Verständnis der coniunctio gegeben haben könnte. Ziel dieser 
Arbeit ist es daher, zunächst ohne Rückgriff auf Paul. D. 50.16.142 chro-
nologisch auf Grund der Quellenlage zu klären, unter welchen Vorausset-
zung eine Einsetzung als coniunctim zu bezeichnen ist und hierbei Paul. 
D. 50.16.142 an passender Stelle einzuordnen und zu behandeln. Hierfür 
müssen neben den Quellen aus dem Anwachsungsrecht auch die Quellen 
aus anderen erbrechtlichen Bereichen untersucht werden, die sich mit der 
coniunctio beschäftigen.  

II. Coniunctio und Anwachsungsrecht 
II. Coniunctio und Anwachsungsrecht 

Da der Hauptteil der zu dem Begriff coniunctio überlieferten Quellen aber 
dennoch aus dem Anwachsungsrecht stammt und die Methode der Unter-
suchung deshalb nicht ohne Berücksichtigung der dort diskutierten Pro-
bleme festgelegt werden kann, sollen die Grundsätze der Anwachsung und 
die Rolle der coniunctio im Anwachsungsrecht im Folgenden kurz darge-
stellt werden: 

Hauptanwendungsbereich der Anwachsung sind nach den uns überlie-
ferten Quellen erbrechtliche Fälle, die Miterben und Mitvermächtnisneh-
mer betreffen:5 Es gibt mehrere Testament- oder Intestaterben bezie-
hungsweise mehreren Personen wurde derselbe Gegenstand vermacht. Er-
wirbt einer der Erben oder Mitvermächtnisnehmer den ihm zustehenden 
Teil an der Erbschaft bzw. am vermachten Gegenstand nicht, ist fraglich, 
was mit diesem „frei gewordenen“ Teil geschehen soll.6 Die Römer lösen 
diese Frage über die Anwachsung, wobei zwischen der Anwachsung unter 
Miterben und der Anwachsung unter Mitvermächtnisnehmern zu unter-
scheiden ist. 

1. Anwachsung unter Miterben 

a) Grundsätzliches 

Die Anwachsung lässt sich in diesem Zusammenhang verallgemeinernd als 
mengenmäßige Erhöhung des durch Testament oder Intestaterbfolge fest-

_________________________________ 
5 Lohsse, Ius Adcrescendi, S. 2. 
6 Lohsse, Ius Adcrescendi, S. 2. 
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gesetzten Erbteils definieren.7 Grundsätzlich lassen sich bei Miterben zwei 
Grundkonstellationen unterscheiden: 
Wird ein testamentarisch als Miterbe Berufener nicht Erbe, weil er vor 
dem Erblasser stirbt, erbunfähig wird oder die Bedingung ausfällt, unter 
der er eingesetzt wurde, ist fraglich, ob sein Erbteil den übrigen als Erben 
Eingesetzten oder den gesetzlichen Erben zufallen soll. Da die Intestaterb-
folge nach dem Grundsatz nemo pro parte testatus pro parte intestatus 
decedere potest8 durch die Testamentserbfolge ausgeschlossen ist, muss 
der freigewordene Anteil zwangsläufig den verbleibenden Testamentser-
ben (nach dem Verhältnis ihrer Erbteile) zufallen.9 Entsprechendes gilt, 
wenn der Erblasser einen oder mehrere Erben eingesetzt, jedoch nicht über 
den ganzen Nachlass verfügt hat.10 Der freie Erbteil wächst den anderen 
Erbteilen zu, mehreren nach deren Verhältnis.11 Dieser Erwerb ist vom 
Willen des Erwerbers unabhängig, weshalb die Römer bildhaft von ad-
crescere oder dem ius adcrescendi12 sprechen.13 Nach der quintilianischen 
Rhetorik wäre der Vorgang des adcrescere der vierten Kategorie der trans-
latio zuzuordnen, der translatio vom Belebten auf das Unbelebte, wobei 
mangels näherer Informationen dahinstehen muss, ob den römischen Juri-
sten diese rhetorische Kategorie bei der Verwendung des Begriffs adcres-
cere bewusst war.14 Dass es sich bei dem Verbalkompositum adcrescere 
um einen metaphorisch gebrauchten Begriff handelt, leuchtet jedenfalls 
unmittelbar ein, da die Vorstellung des Anwachsens der Welt der organi-
schen Natur entstammt.15 

In der zweiten Konstellation fällt einer der zu Erben Berufenen erst 
nach dem Tod des Erblassers weg. Die Erbschaft wurde den Berufenen ex 
testamento oder ab intestato bereits deferiert und einer der Berufenen 
schlägt die Erbschaft aus. Sein Erbteil wächst den übrigen Berufenen an.16  

_________________________________ 
7 Vgl. Voci, DER I, S. 630. 
8 Inst. 2.14.5; Ulp. 29.1.6. 
9 Ulp. 28.5.13.2–3; Lohsse, Ius Adcrescendi, S. 3; Vaccaro Delogu, 834 S. 51 ff.; 

Zimmermann, SZ 101 (1984), S. 236 ff.; Pérez Simeón, Nemo pro parte testatus pro parte 
intestatus decedere potest, S. 55 ff. 

10 Kaser, RP I, S. 729 f. 
11 Cels. D. 28,5,60 (59), 3; Vangerow II, S. 322; Zimmermann in SZ 101 (1984); 

S. 234 ff. (240). 
12 Ulp.: Vat. 75–87; D. 7.2.1; D. 7.4.3.1, D. 28.5.17; Pap. D. 7.2.11; Paul. 

D. 37.1.6.pr.  
13  Kaser, RP I, S. 729. 
14 Kiefner, FS für Otto Sandrock, S. 483 unter Bezugnahme auf Quintilian; Marcus 

Fabius Quintilianus, Ausbildung des Redners, Zwölf Bücher, Hrsg. und übers. v. Helmut 
Rahn, Erster Teil, Buch I–VI, Darmstadt 1972, VIII.6.9. 

15 Kiefner, FS für Otto Sandrock, S. 477, 478. 
16 Voci, DER I, S. 629. 
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Die Anwachsung vermehrt also den Erbteil, den der Erblasser ursprüng-
lich festgesetzt hatte, oder den bereits (ex testamento oder ab intestato) 
deferierten Erbteil. 
Der Unterschied zwischen den beiden Konstellationen betrifft allerdings 
nicht nur den Bezugspunkt. Die erste ist nur bei einer Erbeinsetzung mög-
lich, setzt also eine Testamentserbfolge voraus. Die zweite ist sowohl bei 
einer Testaments- als auch bei einer Intestaterbfolge denkbar. Die erste ist 
nicht nur bei mehreren Erben möglich, sie kann auch bei nur einem Erben 
eintreten, wenn dieser nicht auf die ganze Erbmasse eingesetzt wurde. Die 
zweite setzt notwendigerweise die Existenz von mehreren Delationen vo-
raus. Die erste kann bei Haus- und Außenerben eintreten, die zweite nur 
bei Außenerben – nur ein Außenerbe kann die Erbschaft ausschlagen.17  

b) Die coniunctio 

Diese grundsätzlichen Anwachsungsregeln gelten aber nur, wenn der Erb-
lasser nicht bestimmte Erben coniunctim eingesetzt hat.18 Liegt eine con-
iunctio vor, wird das eben geschilderte System der Anwachsung in der 
Form beschränkt, dass die Anwachsung nur bei den coniunctim eingesetz-
ten übrig gebliebenen Erben stattfindet.19 Die coniunctim eingesetzten Er-
ben werden also gegenüber den anderen bevorzugt.20 Diese Folge der Ein-
setzung in Form der coniunctio ist in den klassischen römischen Rechtstex-
ten unstreitig. 

Die Frage, wann eine Einsetzung als coniunctim zu bezeichnen ist, bzw. 
unter welchen Voraussetzungen eine coniunctio vorliegt, wurde oben wie 
folgt beantwortet: Der Erblasser hat mehrere Erben in einem Testament in 
spezieller Form zu einer Gruppe zusammengefasst (verbunden). Wie diese 
Verbindung im Einzelnen ausgestaltet sein muss, ist Gegenstand der Un-
tersuchung im 3. Kapitel dieser Arbeit.21 

c) Grund der Anwachsung 

Der Grund der Anwachsung wird allgemein im „Gesamthandgedanken“ 
des altrömischen consortium vermutet, wonach jeder Miterbe an der gan-
zen Erbschaft berechtigt ist und sein Recht nur durch die konkurrierenden 
Rechte der anderen Miterben beschränkt wird.22 Mit „Gesamthandgedan-
_________________________________ 

17 Voci, DER I, 630. 
18 Celsus D. 28.5.60.3. 
19 Kaser, RP I, S. 730. 
20 Voci, DER I, S. 698. 
21 Vgl. unten S. 13 ff. 
22 Ermini, Note sul diritto di accrescimento ereditario secondo la Glossa d’Accursio al 

Corpus iuris, Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo 
insegnamento I, S. 405–410; Kaser, RP I S. 730; Kaser/Knütel, § 73 Rn. 7; Wieacker,  
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ke“ ist hierbei nicht die moderne Gesamthand gemeint, sondern die 
deutschrechtliche Gesamthand.23 Fällt einer der Miterben weg, erweitert 
sich das Recht der anderen um seine Mitberechtigung. Diese Vermutung 
scheint durch Cels. D. 32.80 bestätigt zu werden: 

Celsus libro trigesimo digestorum 

Coniunctim heredes institui aut coniunctim legari hoc est: totam heredi-
tatem et tota legata singulis data esse, partes autem concursu fieri. 

Coniunctim24 als Erben eingesetzt werden oder verbunden vermacht zu 
werden bedeutet, dass die Erbschaft und die Vermächtnisse als Ganzes 
Einzelnen gegeben sind, durch das Zusammentreffen aber Teile entste-
hen.25 

Celsus führt hier aus, dass bei einer Einsetzung mehrerer Erben jeweils auf 
die gesamte Erbschaft alle Erben grundsätzlich auch die gesamte Erbschaft 
bekommen sollen und nur dann teilen müssen, wenn tatsächlich mehreren 
die Erbschaft anfällt. Erst das Zusammentreffen der Erben führt zur Auf-
teilung (partes autem concursu fieri). Erwirbt einer der Erben den ihm zu-
stehenden Teil nicht, wächst er dem oder den anderen an, weil sie schon 
daran berechtigt waren, aber durch ihn in ihrem Recht beschränkt waren. 

Hieraus wird vielfach in der Literatur gefolgert, dass der Gesamthand-
gedanke des altrömischen consortium auch noch in der klassischen Periode 
die konzeptionelle Basis der Anwachsung gewesen sei.26 Ob dies tatsäch-
lich zutrifft, soll in dieser Arbeit durch die Exegese der klassischen Quel-
len untersucht werden. 

2. Anwachsung unter Mitvermächtnisnehmern 

a) Grundsätzliches 

Bei der Frage, ob und in welcher Form es Anwachsung unter Mitver-
mächtnisnehmern geben kann, hilft die Betrachtung von  

_________________________________ 
Textstufen, S. 290; Jörs/Kunkel/Wenger, § 218 1. (S. 341); Siber, Römisches Recht II, 
S. 347; Arangio-Ruiz, Ist., S. 230 f., 529 und 569. 

23 Vgl. Kaser/Knütel, 19. Aufl., S. 376. 
24 Die Begriffe coniunctim und disiunctim bzw. separatim bleiben vorerst unübersetzt, 

da ja gerade ihre Bedeutung mit dieser Arbeit ermittelt werden soll, vgl. S. 11 f. 
25 Die in dieser Arbeit zu findenden Übersetzungen wurden überwiegend selbst er-

stellt, allerdings in Anlehnung an die Übersetzungen von Lohsse in Ius Adcrescendi, 
Behrends/Knütel/Kupisch/Seiler und Otto/Schilling/Sintenis. Wenn Übersetzungen wört-
lich übernommen wurden, wurde dies separat gekennzeichnet. 

26 Zimmermann, SZ 101 (1984), S. 237; Honsell/Mayer-Maly/Selb, S. 477 f.; Kaser, 
RPI, S. 730; einschränkend Staffhorst, S. 177 mit Fn. 109; Mühlenbruch, Lehrbuch des 
Pandectenrechts, S. 250 ff.; Vangerow II, § 494, S. 313. 
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Gaius 2.199 und 20527: 

199 
Illud constat, si duobus pluribusve per vindicationem eadem res legata sit, 
sive coniunctim sive disiunctim, et omnes veniant ad legatum, partes ad 
singulos pertinere et deficientis portionem collegatario adcrescere. Con-
iunctim autem ita legatur TITIO ET SEIO HOMINEM STICHUM DO LEGO; dis-
iunctim ita LUCIO TITIO HOMINEM STICHUM DO LEGO. SEIO EUNDEM 

HOMINEM DO LEGO.  

205 
Est et illa differentia huius et per vindicationem legati, quodsi eadem res 
duobus pluribusve per damnationem legata sit, si quidem coniunctim, 
plane singulis partes debentur, sicut in illo per vindicationem legato iuris 
est; si vero disiunctim, singulis solida debetur. Ita fit, ut scilicet heres al-
teri rem, alteri aestimationem eius praestare debeat. Et in coniunctis defi-
cientis portio non ad collegatarium pertinet, sed in hereditate remanet.  

199 
Es steht fest, dass, wenn zweien oder mehreren dieselbe Sache durch Vin-
dikationslegat vermacht worden ist, sei es nun coniunctim oder disiunctim, 
und alle das Vermächtnis erwerben, den einzelnen Teile zustehen und der 
Anteil eines Wegfallenden dem Mitvermächtnisnehmer anwächst. Con-
iunctim vermacht wird aber so: „Dem Titius und dem Seius gebe und ver-
mache ich den Sklaven Stichus.“ Disiunctim so: „Dem Lucius Titius gebe 
und vermache ich den Sklaven Stichus. Dem Seius gebe und vermache ich 
denselben Sklaven. 

205 
Es gibt auch folgenden Unterschied zwischen diesem [Damnationslegat] 
und dem Vindikationslegat, dass, wenn dieselbe Sache zweien oder mehre-
ren durch Damnationslegat vermacht worden ist, den einzelnen, wenn dies 
coniunctim geschehen ist, allerdings Teile geschuldet werden, wie es auch 
bei jenem Vindikationslegat gilt, wenn dies aber disiunctim geschehen ist, 
jedem einzelnen das Ganze geschuldet wird. So geschieht es, dass der Erbe 
natürlich dem einen die Sache, dem anderen den Schätzwert derselben lei-
sten muss. Und bei coniunctim eingesetzten Mitvermächtnisnehmern steht 
der Anteil eines Wegfallenden nicht dem Mitvermächtnisnehmer zu, son-
dern verbleibt in der Erbschaft. 

Nach diesem Fragment ist zwischen Damnations- und Vindikationslegat 
und darüber hinaus zwischen unterschiedlichen Fallkonstellationen zu un-
terscheiden (wobei manche der im Folgenden beschriebenen Fälle von 
_________________________________ 

27 Lesart nach Manthe, Gaius Institutiones, S. 186, 188. 
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Gaius nicht ausdrücklich behandelt werden, da ihre Lösung für den römi-
schen Juristen trivial ist). 

aa) Damnationslegat 

Der Erblasser hat durch Damnationslegat mehreren Vermächtnisnehmern 
unterschiedliche Gegenstände zugedacht. Fällt nun einer der Vermächtnis-
nehmer weg, besteht der Anspruch des weggefallenen Legatars auf den 
ihm zugedachten Gegenstand nicht mehr. Der zugedachte Gegenstand ist 
durch den Wegfall des Legatars nicht „frei“ geworden, seine Zuordnung 
muss nicht geklärt werden. Der Gegenstand, der eigentlich hätte herausge-
geben werden müssen, verbleibt in der Erbschaft. Es findet keine vom Wil-
len des/der Erben unabhängige Erhöhung der Erbschaft statt. Die Erbschaft 
wird lediglich von einer Verpflichtung befreit. Anwachsung ist bei obliga-
torisch wirkenden Legaten denklogisch nicht möglich.28 

Der Erblasser hat mehreren Vermächtnisnehmern per Damnationslegat 
dieselbe Sache vermacht. Hier spielt die coniunctio folgende Rolle: Wurde 
mehreren dieselbe Sache coniunctim vermacht, schuldet der Erbe den 
Vermächtnisnehmern Teile.29 Ist das Vermächtnis separatim erfolgt, 
schuldet der Erbe jedem Mitvermächtnisnehmer eigentlich den ganzen Ge-
genstand. Da er seine Verpflichtung zur Herausgabe des Gegenstandes 
aber tatsächlich nur gegenüber einem der Vermächtnisnehmer erfüllen 
kann, haftet er den Übrigen für den Schätzwert. Eine Anwachsung bei 
Wegfall eines der Legatare ist ebenfalls denklogisch unmöglich. Bei Weg-
fall eines Legatars fällt wieder nur sein Anspruch auf die Sache bzw. ihren 
Schätzwert oder auf einen Anteil an der Sache weg, es wird kein Teil der 
Sache oder die Sache selbst frei. Das, was eigentlich hätte herausgegeben 
werden müssen, verbleibt in der Erbschaft, vgl. Gaius 2.205: …portio non 
ad collegatarium pertinet, sed in hereditate remanet. Darin liegt keine 
Anwachsung, da die Erbschaft durch den Wegfall des Anspruchs nicht er-
höht wird, sondern von einer Verbindlichkeit befreit wird, also nicht ver-
mindert wird. Die Erbschaft wird wieder lediglich von einer Verpflichtung 
befreit. Anwachsung ist denklogisch nicht möglich. 

_________________________________ 
28 Vgl. zur Anwachsung im Vermächtnisrecht: Lohsse, Ius Adcrescendi; zum An-

wachsungsausschluss beim Damnationslegat: Kaser/Knütel, § 76 Rn. 16; Vaccaro Delo-
gu, L’accrescimento nel diritto ereditario romano, S. 102 ff.;Voci, DER I, S. 659 ff.; 
Robbe, Il diritto di accrescimento, S. 209 ff.; Avenarius, Der pseudo-ulpianische liber 
singularis regularum, S. 454; Lohsse, Ius Adcrescendi, S. 5 ff. 

29 Ulp. D. 30.34.9. 
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bb) Vindikationslegat 

Hat der Erblasser mehrere Vermächtnisnehmer bedacht und jedem von 
ihnen einen anderen Gegenstand durch Vindikationslegat vermacht, ist 
Anwachsung ebenfalls nicht möglich. Die Anwachsung beruht auf dem 
Gedanken, dass mehrere dieselbe Sache, eadem res, oder eine Sachge-
samtheit bekommen sollen – wobei jeder an der ganzen Sache berechtigt 
sein soll, aber durch die anderen Berechtigten in seinem Recht einge-
schränkt wird. Mit eadem res wird, wie sich aus dem Beispiel coniunctim 
autem ita legatur TITIO ET SEIO HOMINEM STICHUM DO LEGO in Gai. 2.199 
ergibt, nicht nur die körperliche Sache im engeren Sinn, sondern auch im 
weiteren Sinn der Vermächtnisgegenstand als Rechtsobjekt (also auch all 
das, was Gegenstand eines Zivilprozesses sein kann, wie z.B. Sklaven30) 
gemeint. Fällt einer der Berechtigten weg, profitieren die anderen auf 
Grund ihres schon bestehenden Rechtes „automatisch“. Wurde jedoch 
durch ein Vindikationslegat eine Sache einem einzelnen zugedacht und 
fällt dieser weg, existiert kein anderer Berechtigter, dem das Recht des 
Ausgefallenen an der Sache anwachsen könnte. Vielmehr bekommt der 
Erbe des Legatars im Wege der Erbfolge die Sache.31 

Ist derselbe Gegenstand, eadem res, durch Vindikationslegat vermacht 
und fällt einer der Kollegatare nach Erwerb des Legats weg, wird sein Teil 
der Sache frei und dessen Zuordnung muss geklärt werden. Anwachsung 
ist denklogisch möglich. Der frei gewordene Teil wächst den übrigen 
Vermächtnisnehmern an, nicht dem oder den Erben, vgl. Gai. 2.199, da 
sein die anderen Berechtigten einschränkendes Recht an der Sache wegge-
fallen ist. Bezüglich der Beschränkung der Anwachsung auf das Vindika-
tionslegat und die Voraussetzung des Vermächtnisses derselben Sache 
herrscht in der Literatur Einigkeit.32 Höchst umstritten ist jedoch, was die 
römischen Juristen unter eadem res verstanden haben und ob neben die 
genannten Voraussetzungen noch andere treten. Probleme bereiten hier 
wieder die Begriffe coniunctio, coniunctim, separatim/disiunctim. Gaius 
führt in 2.199 aus, es finde Anwachsung statt, gleichgültig ob coniunctim 
oder disiunctim vermacht sei. Andererseits existieren Quellen, die entge-
gen Gai. 2.199 als Voraussetzung für die Anwachsung unter Mitvermächt-
nisnehmern vorsehen, dass diesen coniunctim vermacht wurde.33 Diese 
unterschiedlichen Aussagen können zum einen daran liegen, dass es unter-
schiedliche Rechtsauffassungen gab, sie könnten ihre Ursache aber auch in 
einer unterschiedlichen Verwendung der Begriffe haben. Auch dies soll 
durch eine Exegese der Quellen untersucht werden. 
_________________________________ 

30 Kaser/Knütel, S. 96. 
31 Voci, DER I, S. 650 ff.; Robbe, S. 207 ff.; Vaccarro Delogu, S. 97 ff. 
32 Lohsse, Ius Adcrescendi, S. 7. 
33 Vgl. z.B. Cels. D. 31.20; Ulp.-Sab. Vat. 75; Ulp.-Iul. Vat. 76. 
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b) Grund der Anwachsung 

Der Grund der Anwachsung könnte auch bei den Vermächtnissen in Cels. 
D. 32.80 zu finden sein: „Coniunctim heredes institui aut coniunctim lega-
ri hoc est…“ Hat der Erblasser den gesamten Gegenstand mehreren Ver-
mächtnisnehmern vermacht, sollen alle Vermächtnisnehmer grundsätzlich 
die gesamte Sache bekommen und nur dann teilen müssen, wenn tatsäch-
lich mehrere das Vermächtnis erwerben. Die Sache muss also nur dann 
aufgeteilt werden, wenn mehreren Vermächtnisnehmern das Vermächtnis 
anfällt. Erst das Zusammentreffen der Vermächtnisnehmer führt zur Auf-
teilung (partes autem concursu fieri). Erwirbt einer der Vermächtnisneh-
mer den ihm zustehenden Teil nicht, wächst er dem oder den anderen an, 
weil sie schon daran berechtigt waren, aber durch ihn in ihrem Recht be-
schränkt waren. Ob dies tatsächlich zutrifft und wiederum auf den Ge-
samthandsgedanken des altrömischen consortium zurückzuführen ist, muss 
jedoch noch exegetisch untersucht werden. 

III. Methode der Untersuchung 
III. Methode der Untersuchung 

Die voneinander abweichenden Aussagen zu den Anwachsungsvoraus-
setzungen und die unterschiedliche Verwendung des Wortes coniunctio 
können zum einen daran liegen, dass es unterschiedliche Rechtsauffassun-
gen gab; sie könnten ihre Ursache aber auch in einer unterschiedlichen 
Auffassung der Bedeutung des Wortes coniunctio haben.  

Es sollen daher die zur coniunctio überlieferten erbrechtlichen Frag-
mente exegetisch untersucht werden, wobei neben den Quellen aus dem 
Anwachsungsrecht auch sonstige Quellen, die die Worte coniunctio/ 
coniunctim/disiunctim/separatim enthalten, behandelt werden sollen, da 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Begriffe im Erbrecht – und 
nicht nur im Anwachsungsrecht – eine generelle Bedeutung haben. Um 
eventuelle Veränderungen in der Begriffsbedeutung zu erfassen, werden 
die Quellen chronologisch nach der Zeit, aus der ihr in der Inskription ge-
nannter Autor stammt, untersucht.34 Allerdings kann bei einem inhaltlichen 
_________________________________ 

34 Fragmente, die zwar erbrechtliche Fragen behandeln und auch die Begriffe coniunc-
tio/coniunctim/disiunctim/separatim enthalten, aber keinen inhaltlichen Aufschluss über 
den Begriff coniunctio in erbrechtlichen Verfügungen zulassen, sollen hier nicht unter-
sucht werden. Diese Fragmente sind bei den Kapiteln, die sich mit den jeweiligen Juri-
sten befassen, in einer Fußnote aufgeführt. Auf folgende Fragmente trifft dieses Aus-
schlusskriterium zu, zudem stammen sie von Juristen, von denen auch sonst keine inhalt-
lich aufschlussreichen Fragmente zur coniunctio überliefert sind, weshalb sie bereits hier 
aufgeführt werden: Scaevola D. 11.7.46.pr wird nicht behandelt, weil es hier nicht um 
das Vorliegen einer coniunctio, sondern um die Frage geht, wo der Erblasser beerdigt  
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Bezug von Fragmenten aus unterschiedlichen Epochen und bei Juristenzi-
taten die chronologische Reihenfolge nicht immer eingehalten werden. 
Vorher müssen aber noch die möglichen Bedeutungen des Wortes coniunc-
tio vorgestellt werden, um hierauf gegebenenfalls bei der Exegese zurück-
greifen zu können. 

 

_________________________________ 
werden kann, wenn er mehrere Grundstücke gehabt und an allen getrennte Nießbrauchs-
rechte vermacht hat. Bei Scaevola D. 20.5.11 und D. 20.5.14 wird die Zuweisung von 
Forderungen bei der Erbteilungsklage behandelt. In Scaevola D. 34.2.1.pr ist nicht die 
Auslegung der coniunctio, sondern des Wortes singulis problematisch. Marcian 
D. 30.114.19 erörtert den Tod eines von mehreren vermachten Sklaven, Marcian 
D. 35.1.33.4 den Verkauf eines vermachten Sklaven, Valens D. 32.94 die Erfüllung der 
Pflichten aus einem Vermächtnis, Labeo D. 33.2.31 das gemeinschaftliche Eigentum des 
Erblassers mit einem anderen, Alfen D. 33.8.14 die Problematik der Reihenfolge bei der 
Freilassung im Testament und der Hinterlassung des Sondergutes. Bei Proculus 
D. 50.16.124 geht es nicht um das Vorliegen/Nichtvorliegen einer coniunctio in einer 
erbrechtlichen Verfügung, vgl. dazu aber unten Kapitel 3, VIII. 6, S. 102 f. 
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